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Aus dem Gemeinderat

Gemeindenachrichten
St. Pantaleon der Gemeinde

Rattenplage

Bäume fällen

AMTLICHE MITTEILUNG        AUSGABE   2  Februar 2022

Prüfbericht

Im Auftrag der Bezirkshauptmannschaft Braunau er-
folgte im vorigen Jahr die Einschau in die Gebarung un-
serer Gemeinde durch einen Landesprüfer. Der Prüfbe-
richt wurde den Gemeindevertretern genau erläutert. 
Auf der Landeshomepage ist der Prüfbericht einsehbar. 

Mietvertrag Mehrzweckhall 

Von der Bezirkshauptmannschaft wurde uns ein Miet-
vertrag betreffend der Mehrzweckhalle für Corona Tes-
tungen übermittelt. Es wurde ein entsprechender Be-
schluss gefasst.  

Ankauf Fahrzeug Bauhof 

Das Fahrzeug des Bauhofes war nicht mehr zu reparie-
ren. Im Gemeindevorstand wurde die Neuanschaffung 
eines Ford KFZ bei der Firma Peer beschlossen.   

Leider müssen die Mitarbeiter bei den Reinhaltever-
bänden immer wieder feststellen, dass Lebensmittel, 
Speisereste usw. über die Toiletten sowie Spülbecken 
entsorgt werden. Weiters erfolgt auch bei privaten 
Kompostanlagen nicht die fachgerechte Befüllung. Da-
durch siedeln sich sehr schnell Ratten an und vermeh-
ren sich. Leider sind auch Ratten Überträger von Krank-
heitserregern. 

Da es in letzter Zeit in einigen Wohngebieten in unserer 
Gemeinde zu Beschwerden gekommen ist, ersuchen 
wir um strikte Einhaltung der Entsorgungsvorgaben 
von Lebensmittel, Speiseresten, Befüllung von Kom-

Hundehaltung in St. Pantaleon 
Hundekot

Die Gemeinde St. Pantaleon hat im Gemeindegebiet 
einige Hundekotsackerlspender aufgestellt. Wir ersu-
chen alle Hundebesitzer eindringlich, diese auch zu 
verwenden. Leider werden manchmal sogar Spielplätze 
als Hundeklo missbraucht - an dieser Stelle fordert die 
Gemeinde nochmals auf, derartige Praktiken abzustel-
len. Wer einen Hund führt, muss die Exkremente des 
Hundes, welche dieser hinterlassen hat, unverzüglich 
beseitigen und entsorgen. 

Mitführen von Hunden an öffentlichen Orten

Hunde müssen an öffentlichen Orten im Ortsgebiet an 
der Leine oder mit Maulkorb geführt werden. Bei Be-
darf, jedenfalls aber in öffentlichen Verkehrsmitteln, in 
Schulen, Kindergärten, Horten und sonstigen Kinderbe-
treuungseinrichtungen, auf gekennzeichneten Kinder- 
spielplätzen sowie bei größeren Menschenansamm-
lungen, wie z.B. Einkaufszentren, Freizeit- und Vergnü-
gungsparks, Gaststätten, Badeanlagen während der 
Badesaison und bei Veranstaltungen müssen Hunde an 
der Leine und mit Maulkorb geführt werden!  Wir ersu-
chen Sie, die angeführten Punkte zu beherzigen! 

Nachfolgend möchten wir auf einige Bestimmungen 
des Oö. Hundehaltegesetzes hinweisen:

Meldepflicht

Eine Person, die einen über zwölf Wochen alten Hund 
hält, hat dies der Gemeinde, in der sie ihren Haupt-
wohnsitz hat, binnen drei Tagen zu melden. 

Der Meldung sind anzuschließen

1. Der für das Halten des Hundes erforderliche Sach-
kundenachweis 

2. Nachweis, dass für den Hund eine Haftpflichtversi-
cherung besteht

3. Nachweis über die Registrierung in der Hunde- 
datenbank (zum Beispiel www.animaldata.com)

Es müssen einige Bäume in der Gemeinde entfernt 
werden, unter anderem dürre Eschen. Wer die Bäume 
fällt und aufarbeitet kann sich das Holz behalten. 

Bei Interesse bitte im Gemeindeamt (Bürgermeister) 
Tel: 0676/3553190 melden. Ausschusses für Bau- und 
Straßenangelegenheiten, Obmann Eberherr Johann 
Tel.: 0699/ 81482889

posthaufen usw. Für Ihr Verständnis und die Einhaltung 
dieser Vorgaben möchten wir uns sehr herzlich bedan-
ken!
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Termine

Abholtermine

Veranstaltungskalender

Öffnungszeiten

Derzeit geplante Veranstaltungen: 

I M P R E S S U M: Medieninhaber, Herausge-
ber, Redaktion: Gemeinde St. Pantaleon; Fotos: 
Gemeinde St. Pantaleon, privat; Beiträge an: eli-
sabeth.reiter@st-pantaleon.ooe.gv.at; Redakti-
onsschluss nächste Zeitung: 17. März 2022

4. & 11. März 2022 Geburtsvorbereitungskurs im EKiZ, 
13.30 - 17.30 Uhr 

5. März 2022
Selbstverteidigungskurs 

für Kinder im EKiZ, 
10.00 - 13.00 & 13.30 - 16.30 Uhr

8. März 2022 Gemeinderatssitzung 
um 19.00 Uhr in der MZH 

10. März 2022 Wodschhodsch - der Hüter des 
Waldes im EKiZ, 14.00 - 17.00 Uhr

12. März 2022 Der Fotograf kommt ins EKiZ, 
ab 09.00 Uhr

12. März 2022 Tischfußballturnier der Riedersba-
cher Bergwerks Deifin in der MZH

15. März 2022 Vortrag Homöopathie für Kinder 
im EKiZ um 19.00 Uhr 

18. März 2022 Vogelhäuschen bauen im EKiZ, 
14.00 - 16.00 Uhr

23. & 30. März 2022 Mama-Baby-Yoga im Ekiz, 
10.00 - 11.00 Uhr 

23. & 30. März 2022 Schwangeren-Yoga im EKiZ, 
11.15 - 12.15 Uhr 

26. März 2022 Flurreinigungsaktion 
„Hui statt Pfui“ ab 9.00 Uhr

26. März 2022
ROKO - Geschichten zum Mit-
machen mit dem Roten Kreuz 

im EKiZ um 09.00 Uhr 

30. März 2022 Gemeinderatssitzung 
um 19.00 Uhr in der MZH

30. April 2022 Frühjahrskonzert der Bergknappen-
kapelle in der MZH

Zur Erinnerung die Kundenzeiten im Gemeindeamt 
und Postpartner sind seit 1. April 2018 folgende: 

MO:   07.30 - 12.00 Uhr, 13.00 - 16.30 Uhr 
DI:      07.30 - 12.00 Uhr, am Nachmittag geschlossen
MI:     07.30 - 12.00 Uhr, am Nachmittag geschlossen
DO:    07.30 - 12.00 Uhr, 13.00 - 16.30 Uhr
FR:     07.30 - 12.00 Uhr

Außer den angeführten Öffnungszeiten stehen unsere 
Mitarbeiter gerne nach telefonischer Vereinbarung zur 
Verfügung, Tel: 06277/7990.

Impfstraße im Kraftwerk Riedersbach
Die Impfstraße ist seit 20. Jänner in Be-
trieb. Impftermine können über den Link: 
http://www.ooe-impft.at/ oder über den 
QR-Code gebucht werden.

Papiertonne
MO 4. April 2022, MO 16. Mai 2022

Biotonne
MI 2. März 2022, MI 30. März 2022  

Bitte die Tonnen immer einen Tag vor
dem Abholtermin bereitstellen!

Mundart & Hochdeutsch

griaweg = niedlich, süß
schiaga = fast
Hamme(l) = Schlingel
Weichbrunn = Weihwasser

Trumpfn = schusselige Frau 
Fompara = Mann der Unsinn redet 
Forve = Frau die Unsinn redet
Gruga = sehr sehr böse Frau 
(extrem arges Schimpfwort)

In unserer Gegend wird hauptsächlich Mundart & Dialekt ge-
sprochen. Viele alte Ausdrücke sind schon fast in Vergessenheit 
geraten, darum wollen wir diese unseren Bürgern wieder näher 
bringen. Kennen Sie auch Wörter in Mundart, die man nur noch 
selten hört? Dann verraten Sie uns Ihre Wörter und wir veröf-
fentlichen diese gerne.  

Innviertlerisch 

gredt

Silofoliensammlung
Die Foliensammlung im Frühjahr 2022 ist am Freitag, 
den 1. April 2022 von 8.30 bis 15.00 Uhr bei der Firma 
Neuhauser in Riedersbach. Die Abgabe von Netzen und 
Schnüren in transparenten Säcken ist ebenfalls dort 
möglich. Die Entsorgung in den Altstoffsammelzentren 
ist nicht mehr möglich.

Die Kindergarteneinschreibung für Kinder ab  
zwei Jahren findet am Mittwoch, den 23. Februar 
und am Donnerstag, den 24. Februar 2022 statt.  

Sollten Sie noch einen Platz für Ihr Kind benötigen, 
so nehmen Sie bitte mit dem Kindergarten Kontakt 

auf:  
per Mail kindergarten@st-radegund.ooe.gv.at oder  

telefonisch 06278 210 18.  

Die Aufnahme eines Kindes während des Kindergartenjahres ist eben-
falls möglich, sofern noch Plätze frei sind.  

1.  Kindergarteneinschreibung 2022/2023  

3.  Wohnzimmertests  
Die Wohnzimmertests können beim Gemeindeamt abgeholt werden.  
Jeder Haushalt erhält pro Woche ein Testset, bestehend aus fünf  
Antigen-Tests zur Eigenanwendung samt QR-Codes.  

S T.  R A D E G U N D  
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2.  Impfstraße im Kraf twerk Riedersbach  
Die Impfstraße ist seit 20. Jänner in Betrieb. Impftermine 
können über den Link: http://www.ooe-impft.at/ oder über 

den QR-Code gebucht werden. 

4.  Impf -  und Genesungszer t i f ikate   
Die Impf– und Genesungszertifikate können beim Gemeindeamt kosten-
los ausgedruckt werden. Genesungszertifikate benötigen meistens 2 bis 
3 Tage Zeit um ins System des Bundes eingespielt zu werden. Bei 
Problemen und Fragen rund um den Grünen Pass hilft die Hotline der 
AGES: 0800 555 621. Berichtigungen können über das Service-
Formular https://tforms.ages.at/ages/gruenerpass beantragt werden. 

5.  Si lofol iensammlung Frühjahr  2022  
Hochburg ASZ Hochburg-Ach  30.03.2022  13:30 - 15:00 Uhr 
Riedersbach  Fa. Neuhauser   01.04.2022  08:30 - 15:00 Uhr 
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Aktuelles
Stellenausschreibungen

Arztpraxis Dr. Richard Antwi

Wohnzimmertests

Dienstzeugnisse, Lichtbild etc.) bringen oder sen-
den Sie bis spätestens Freitag, 18. März 2022 an das 
Gemeindeamt St. Pantaleon. Gerne auch per Mail:  
gemeinde@st-pantaleon.ooe.gv.at. 

Für nähere Auskünfte steht Ihnen Amtsleiter Rainer 
Wokatsch unter der Tel: 06277/7990-10 zur Verfügung.

Der Bürgermeister
Valentin DAVID

Die Gemeinde St. Pantaleon schreibt für den Gemein-
dekindergarten zwei Stellen als Gruppenführende Pä-
dagoginnen aus. Entsprechend (§ 8 Abs. 1 des Oö. Ge-
meindebedienstetengesetzes 2001, LGBl. 48/2001 idgF. 
unter besonderer Beachtung des Oö. Kindergärten- 
und Horte-Dienstgesetzes, LGBl. 74/1997, idgF. und des 
Oö. Kinderbetreuungsgesetzes, LGBl. Nr. 39/2007 idgF.) 

Ausmaß: jeweils 40 Stunden Kinderdienst inklusive 
Vorbereitungszeit

Dienstantritt: September 2022

Allgemeine Voraussetzungen und Aufgaben:
• abgeschlossene Ausbildung als Kindergarten-

pädagoge(in)
• freundliche Umgangsformen mit Kindern, Eltern 

und Kolleginnen
• Bereitschaft zur Mitarbeit in anderen Gruppen
• persönliche, gesundheitliche und fachliche Eignung
• ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache in 

Wort und Schrift
• Dienstposten wird unbefristet ausgeschrieben
• Männliche Bewerber müssen den Präsenz- oder Zi-

vildienst bereits abgeleistet haben
• Koordinations-, Team- und Organisationsfähigkeit, 

Engagement, Belastbarkeit, Diskretion
• Neben der Kinderbetreuung wird eine Mithilfe bei 

den Großreinigungen vor Weihnachten, Ostern 
und den Sommerferien verlangt

• Bereitschaft zu Mehrleistungen im Falle von Un-
falls- oder krankheitsbedingten Ausfällen beim üb-
rigen Kindergartenpersonal

• Bereitschaft zur Absolvierung adäquater Aus- und 
Weiterbildungsveranstaltungen 

• Selbstständige Führung einer Kindergartengruppe/
Krabbelgruppe mit Bereitschaft zur Reflexion

Die Einstellung erfolgt nach den einschlägigen gesetzli-
chen Bestimmungen. 

Das bieten wir: 
• Sie werden Mitarbeiter(in) in einem Kindergarten 

mit 6 Kindergartengruppen und 2 Krabbelgruppen
• Das engagierte Team bietet ein großes päd. Res-

sourcenpotential in das sie ihre pädagogische Aus-
bildungen und Schwerpunkte gerne miteinbringen 
sollen

• Ihre individuellen Stärken werden auch in den re-
gelmäßigen Teambesprechungen zum Einsatz ge-
langen 

Ihre Bewerbung (einschließlich Lebenslauf und den 
üblichen Bewerbungsunterlagen wie Schul- und evt. 

Derzeit laufen die Vorbereitungen zum Betrieb der 
Arztpraxis in Kirchberg mit Anfang April 2022. Vorerst 
wird der Betrieb in Container sein. Nähere Informatio-
nen erhalten Sie in der nächsten Ausgabe unserer Ge-
meindenachrichten. Für dringende Anfragen stehe ich 
gerne unter 0676/3553190 zur Verfügung!
Valentin DAVID, Bürgermeister

Nachfolge Arzt von Dr. Helmut Binder

Dr. Richard Antwi
sucht

ab 1. April 2022

ORDINATIONSASSISTENT/IN

 Bevorzugt:
 - Mit Ordinationshilfekurs
 - Pflegefachassistenz
 - Medizinisch technische Assistenz
 - EDV Kompetenz

REINIGUNGSKRAFT

Bei Interesse senden Sie mir bitte Ihre Bewerbung per 
Email unter richard.karotta@gmx.net. Ich freue mich 
von Ihnen zu hören!

Corona Selbsttests - Ausgabe durch die Gemeinde

Der Bund hat die gesetzliche Grundlage zur Weiterfüh-
rung der „Wohnzimmertests“ als 3G-Nachweis mit ei-
ner Gültigkeit von 24 Stunden geschaffen. 

Die Wohnzimmertests können beim Gemeindeamt 
während der Öffnungszeiten abgeholt werden. Jeder 
Haushalt erhält pro Woche ein Testset, bestehend 
aus fünf Antigen-Tests zur Eigenanwendung samt QR-
Codes.
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Aktuelles

Eltern- und Mutterberatung

Verlustträger können sich gegen Eigentumsnachweis  
folgende Fundgegenstände beim Gemeindeamt St. Pan- 
taleon abholen. Gegenstände kann man auch selber 
suchen unter: www.fundamt.gv.at.

Schlüssel von Josko, silbern; Fundort: Höllerersee, Lan-
desregierungsseite am 16.01.2022;
Handy, Farbe blau, Display und Kamera sind defekt; 
Fundort: Eiferding/Stockham am 07.02.2022; 

Fundgegenstände

Die Elternberatung im Eltern-Kind-Zentrum Rieders-
bach ist jeweils von 09.00 - 11.00 Uhr. Fachkräfte bie-
ten umfassende Beratung für Eltern mit Säuglingen und 
Kleinkindern bis zum 3. Lebensjahr. Sie können Ihr Baby 
messen und wiegen lassen. Fragen zum Alltag mit Ih-
rem Kind, zur familiären Situation und zur Sicherheit im 
Umgang mit Ihrem Baby werden beantwortet. 

Aufgrund der aktuellen Situation mit COVID 19 bit-
ten wir um telefonische Voranmeldung, unter der Tel. 
07722/ 803-60461. Es gelten die 3G-Regeln und eine 
FFP2 Maske ist zu tragen. Wir freuen uns auf einen Be-
such!

Termine:
Dienstag, 22. Februar 2022
Dienstag, 22. März 2022
Dienstag, 26. April 2022

Der Grundstückseigentümer kann bei Schäden, die durch Nichtzu-
rückschneiden entstehen, zur Haftung herangezogen werden. Ins-
besondere für LKW`s und Busse ist eine freie Höhe im Straßenraum 
von 4,5 m auf Straßen und von 2,5 m auf Geh- und Radweg nötig. 

Immer wieder wird die Gemeinde auf überhängende 
Äste und Sträucher an Straßen aufmerksam gemacht 
und gleichzeitig ersucht, die Eigentümer der Bäume 
und Sträucher zum Ausästen und Zurückschneiden 
auf zufordern.

Vor allem im Waldbereich ist das Überhängen der Äste 
und Sträucher zu beobachten. Ein Durchkommen für 
die Müllabfuhr, den Kindergarten- und Schulbus sowie 
Einsatzfahrzeuge ist nur sehr erschwert möglich. Dieser 
Zustand ist im Hinblick auf die Verkehrssicherheit nicht 
zu akzeptieren. Es wird daher seitens der Gemeinde er-
sucht, dass die Eigentümer der Bäume und Sträucher 
diese stark zurückschneiden bzw. ausästen.

Abstandbestimmungen, geregelt im § 19 Oö. Straßen-
gesetz 1991: Einzelne Bäume, Baumreihen und Sträu-
cher dürfen ne ben öffentlichen Straßen im Ortsgebiet 
nur in einem Abstand von einem Meter, außerhalb des 
Ortsgebietes nur in einem Abstand von drei Metern 
zum Straßenrand gepflanzt werden. Eine Unterschreit-
ung dieser Abstän de ist mit Zustimmung der Straßen-
verwaltung zulässig, wenn dadurch die gefahrlose 
Benutzbarkeit der Straße nicht beeinträchtigt wird. 
Die Behörde kann mit Bescheid über Antrag der Stra-
ßenverwaltung dem Eigentümer die Beseitigung von 
-  entgegen dieser Vorschrift - vorgenommener Neu-
pflanzung beauftragen.

Entfernen oder Ausästen von Bäumen, Sträuchern und 
Hecken im Interesse der Verkehrssi cherheit, geregelt 
im § 91 STVO: Die Behörde hat die Grundeigentümer 
aufzufordern, Bäume, Sträucher, He cken und derglei-
chen, welche die Verkehrssicherheit, insbesondere die 
freie Sicht über den Straßenverlauf oder auf Einrich-
tungen zur Regelung und Sicherung des Verkehrs, oder 
welche die Benutzbarkeit der Straße einschließlich der 
auf oder über ihr befindlichen, dem Straßenverkehr 
dienenden Anlagen beeinträchtigen, auszuästen oder 
zu entfernen.

Hinsichtlich Sichtbehinderung durch Maisfelder dür-
fen wir auf folgendes hinweisen. Die Tatsache, dass 
Feldfrüchte (Maispflanzen) schneller wachsen als He-
cken und Sträucher ändert nichts daran, dass sie, wenn 
sie angebaut wurden und eine bestimmte, die Sicht 
beeinträchtigende Höhe erreicht haben, mit Hecken 
und Sträuchern vergleichbar sind und daher unter die 
Bestimmung des § 91 Abs. 1 StVO fallen. Wir ersuchen 
daher, Maisfelder so zu gestalten, dass sich dabei – ins-
besondere im Kreuzungsbereich – keine Sichtbehinde-
rung ergibt. 
Es werden die Grundeigentümer nochmals ersucht, 

die Bestimmungen der StVO einzuhalten. Sollte dies 
nicht erfolgen, wird die Gemeinde auf Kosten der Grund- 
eigentümer eine Firma mit dieser Arbeit beauftragen.

Zurückschneiden von Sträuchern
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Die Beraterin für Soziales des SHV Braunau, Frau Elisa-
beth Sigl, ist Ihnen bei ihren Anliegen jederzeit gerne 
behilflich und bemüht sich, Sie bestmöglich zu unter-
stützen bzw. an die richtigen Stellen weiterzuleiten. 

Soziales und Anträge
Liebe Gemeindebürger! 

Bitte nutzen Sie für diverse Anträge im Bereich Soziales  
(Pensions- oder Pflegegeldanträge, GIS - Rundfunkbe-
freiung, Rezeptgebührenbefreiung, usw.) die Sozialbe-
ratungsstelle Ostermiething. 

Sozialberatungsstelle Ostermiething

Frau Elisabeth Sigl - Beraterin für Soziales 
Weilhartstraße 59 
5121 Ostermiething 
(im EG des Seniorenheimes Ostermiething) 
Tel.: 06278/79378 
Mail: sbs-ostermiething.post@shvbr.at

Öffnungszeiten

Mo, Di, Mi u. Fr  08.00-12.00 Uhr
Do                   14.00-18.00 Uhr
Terminvereinbarung unbedingt notwendig!

5120 St. Pantaleon | Eiferding 14      +43 6277 7089-0       info@rosenstatter.at        www.rosenstatter.at
ÖFFNUNGSZEITEN: Mo bis Do 8.30 - 12 Uhr und 13.30 - 17 Uhr, Freitag 8.30 - 12 Uhr – Terminvereinbarung erwünscht!

Installateur - & Fliesenleger  -  Meisterbetrieb – Alles aus einer Hand!
5120 St. Pantaleon | Eiferding 14      +43 6277 7089-0       info@rosenstatter.at        www.rosenstatter.at

ÖFFNUNGSZEITEN: Mo bis Do 8.30 - 12 Uhr und 13.30 - 17 Uhr, Freitag 8.30 - 12 Uhr – Terminvereinbarung erwünscht!

Installateur - & Fliesenleger  -  Meisterbetrieb – Alles aus einer Hand!
5120 St. Pantaleon | Eiferding 14      +43 6277 7089-0       info@rosenstatter.at        www.rosenstatter.at

ÖFFNUNGSZEITEN: Mo bis Do 8.30 - 12 Uhr und 13.30 - 17 Uhr, Freitag 8.30 - 12 Uhr – Terminvereinbarung erwünscht!

Installateur - & Fliesenleger  -  Meisterbetrieb – Alles aus einer Hand!
5120 St. Pantaleon | Eiferding 14      +43 6277 7089-0       info@rosenstatter.at        www.rosenstatter.at

ÖFFNUNGSZEITEN: Mo bis Do 8.30 - 12 Uhr und 13.30 - 17 Uhr, Freitag 8.30 - 12 Uhr – Terminvereinbarung erwünscht!

Installateur - & Fliesenleger  -  Meisterbetrieb – Alles aus einer Hand!
5120 St. Pantaleon | Eiferding 14      +43 6277 7089-0       info@rosenstatter.at        www.rosenstatter.at

ÖFFNUNGSZEITEN: Mo bis Do 8.30 - 12 Uhr und 13.30 - 17 Uhr, Freitag 8.30 - 12 Uhr – Terminvereinbarung erwünscht!

Installateur - & Fliesenleger  -  Meisterbetrieb – Alles aus einer Hand!

Zeckenschutzimpfung
Die Bezirkshauptmannschaft Braunau bietet wieder 
die Schutzimpfung gegen Frühsommer-Meningoence-
phalitis an. Alle GemeindebürgerInnen können das 
Impfangebot der Bezirkshauptmannschaft Braunau von 
Dienstag, 15.03.2022 bis Dienstag, 19.04.2022 in An-
spruch nehmen. Die Impfung findet in der Bezirks-
hauptmannschaft Braunau, Erdgeschoss, Zimmer 10  
statt. Bitte nehmen Sie Ihren Impfpass mit! Termin 
nach telefonischer Vereinbarung unter der Telefon-
nummer 07722/803-60452 oder 60453. 

Impfzeiten 
Dienstag: 08.00 - 11.40 Uhr und 13.00 - 16.00 Uhr 

Kosten 
Kinder bis 15 Jahre € 13,40
Jugendliche zwischen 15 und 16 Jahre € 15,40
Jugendliche und Erwachsene ab 16 Jahre € 15,40
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Aktuelles
Hundekot auf Wiesen

Hundekot in landwirtschaftlichen Flächen ist nicht nur 
ein Ärgernis, sondern bringt auch tatsächliche Gefahren 
für Mensch und Tier als Infektionsquelle für Krankheits-
erreger. Hundebesitzer finden es völlig normal, dass 
ihre Hunde beim Spaziergang freilaufen und ihr „Ge-
schäft“ in den Wiesen- und Weideflächen erledigen. 

Der bekannteste Erreger aus dem Hundekot ist der 
Neospora caninum. Dieser Darmparasit ist in der Rin-
derpopulation weit verbreitet. Neospora caninum wird 
seit etwa 20 Jahren als einer der häufigsten Verwer-
fenserreger beim Rind (Fehlgeburten) angesehen. Wie-
sen und Felder sind zur Nahrungsmittelproduktion und 
als Tiernahrung da und sollen daher nicht mit Hunde-
kot verschmutzt werden. 

Grundbesitzer von verunreinigten Grundstücken kön-
nen Hundehalter, die sich nicht darum kümmern, dass 
der Hundekot entfernt wird, nicht nur wegen allfälliger 
Schäden, die dadurch am Viehstand entstehen können, 
sondern auch hinsichtlich Verschmutzung selbst zur 
Verantwortung ziehen. 

Plastik-Hundekotsackerl sind nicht verrottbar. Nehmen 
Sie die Sackerl mit nach Hause und entsorgen Sie diese 
in der Mülltonne oder in der Hundetoilette. Die Hunde-
kotsackerl sind bei den Hundetoiletten erhältlich. 

Was gehört in die Altpapiertonne
• Zeitungen und Illustrierte
• Kataloge und Prospekte
• Hefte, Briefe und Kuverts (auch mit 

Adressfenster)
• Schreib- und Büropapier
• Bücher
• Kartonagen und Schachteln (flachgelegt)
• Packpapier
• Papiertragetaschen
• Papiersäcke restentleert (z.b. Mehl, Zuckersackerl)

• Milch - und Getränkepackerl
• Verschmutztes oder fettiges Papier
• Verschmutzte Papiertaschentücher, 

Küchenrollen, Servietten
• Beschichtete Kartonverpackungen 

(aufgedruckter Entsorgungsnachweis)
• Kohle- und Durchschlagpapier
• Wachspapier
• Etiketten
• Tapeten
• Fotos, beschichtete Ansichtskarten
• Andere Altstoffe und Restabfälle
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Mit freundlichen Grüßen
Die Bürgermeisterin

7. Checkliste - Was gehört in die Altpapiertonne;

8. Grundsteuer - Grundsteueraufrollung;

• Zeitungen und Illustrierte
•Kataloge und Prospekte
•Hefte, Briefe und Kuverts (auch mit
Adressfenster)

• Schreib- und Büropapier
• Bücher
• Kartonagen und Schachteln (flachgelegt)
• Packpapier
• Papiertragetaschen
• Papiersäcke restentleert (z.b. Mehl und Zucker-

sackerl)

• Milch - und Getränkepackerl
• Verschmutztes oder fettiges Papier
• Verschmutzte Papiertaschentücher,

Küchenrollen, Servietten
• Beschichtete Kartonverpackungen

(aufgedruckter Entsorgungsnachweis)
• Kohle- und Durchschlagpapier
• Wachspapier
• Etiketten
• Tapeten
• Fotos, beschichtete Ansichtskarten
• Andere Altstoffe und Restabfälle

Gemäß Grundsteuergesetz 1955 unterliegt der
inländische Grundbesitz der Grundsteuer. Zur
Berechnung der Grundsteuer wird der vom
Finanzamt mittels Einheitswertbescheid festge-
setzte Grundsteuermessbetrag herangezogen. Der
daraus errechnete Jahresbetrag wird (sofern er
€ 75,00 übersteigt) vierteljährlich vorgeschrieben.

Eine Aufrollung der Grundsteuer erfolgt bei einem
Eigentümerwechsel, bei Neubauten/ Umbauten oder
anderen Umständen, die eine Neubewertung des
Grundbesitzes veranlassen und gilt ab dem Folge-
jahr des Eigentümerwechsels bzw. der Baufertigstel-
lung. Diese Aufrollung ist allerdings nur aufgrund des
neuen Einheitswertbescheides des Finanzamtes
möglich. Leider ist das zuständige Finanzamt mit
diesen Neu-/Bewertungen zum Teil einige Jahre im
Rückstand. Dies wurde von der Gemeinde bereits
mehrmals urgiert.

Ein unbebautes Grundstück wird relativ gering
bewertet, ein Gebäude jedoch erhöht den Grund-
steuermessbetrag enorm. Somit ergibt sich bei ver-
spätetem Einlangen des Einheitswertbescheides,
welchen die Gemeinde erst erhält, sobald auch der
Eigentümer verständigt wurde, oftmals ein hoher

Betrag an Grundsteuer-Nachforderung. Das ist ver-
ständlicherweise sehr unangenehm.

Sollten Sie ein Grundstück erworben oder einen
Neubau errichtet haben, diesen bereits länger besit-
zen bzw. bewohnen und sollte noch keine Grund-
steuerzahlung auf der Gemeindevorschreibung
ersichtlich sein, bedenken Sie bitte, dass dieser
Betrag noch ausständig ist.

Für Fragen und Auskünfte zur Grundsteuer stehen
wir Ihnen im Gemeindeamt gerne zur Verfügung.
Sollten Sie Auskünfte zur Bewertung Ihres Grundbe-
sitzes oder Fragen zum Einheitswertbescheid
haben, wenden Sie sich bitte direkt an das Finanz-
amt Österreich unter Tel.: 050 233 233.
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Das Stiegl-Gut Wildshut – Arbeiten im

Einklang mit der Natur.

Unser Stiegl-Gut Wildshut ist das 1. Biergut 

Österreichs, bestehend aus Kramerladen,  

Mälzerei und Rösterei sowie unserem Gästehaus. 

Dafür suchen wir noch tatkräftige Unterstützung!

Abwäscher/Küchenhilfe (m/w/d) 

In dieser Position sind Sie im Umfang von 20 Wochenstunden im 

Küchenbereich unseres Kramerladens tätig. Die Wochenarbeits-

zeit wird zu einem späteren Zeitpunkt auf 40 Wochenstunden 

angehoben.

Wenn Sie bereits Erfahrung als Abwäscher/Küchenhilfe (w/m/d) 

mitbringen,  dann sind Sie bei uns genau ric
htig!

Über Ihre Bewerbung auf www.stiegl.at/karriere freuen wir uns 

sehr!

Stiegl-Gut Wildshut
Daniela Eisl | Personalabteilung
daniela.eisl@stiegl.at
T +43 (0) 50 1492 - 1291

Gemäß § 9 Abs. 2 Gleichbehandlungsgesetz informieren wir Sie über den 

Mindestlohn, welcher derzeit bei € 1.575,00 brutto/Monat auf Vollzeitbasis 

liegt.

N A C H R I C H T  A U S  W I L D S H U T
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HÖLLERERSEE

Fläche: 197.500 m²
Länge: 780 m
Breite: 333 m
Tiefe: 27 m

Foto: Entdeckerviertel

Früher an Später denken.

Gerade jetzt: beruflich  
neue Chance nutzen!

Die aktuelle Situation bedroht die 
Existenz vieler Branchen. Die Nachfrage 
eingebrochen, Staatshilfen beantragt, 
Arbeitsplätze abgebaut. Unsere 
Dienstleistung jedoch ist gefragter 
denn je. Vermögensberater, ein Beruf 
mit Zukunft. Auch für Sie?

Krise

Als Vermögensberater bewerben bei

Büro für Deutsche Vermögensberatung Bank AG
Georg Hausler
Vermögensberater und Versicherungsagent

Gröbnerweg 2 · 5120 Riedersbach
www.gerade-jetzt.at/Georg.Hausler
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VHS 
Tanzkurs 
„Vom Wiener Walzer bis zum Discofox“ 
 
 

 

Samstag, 26. März 2022 
19:00 Uhr  

Turnhalle der Mittelschule    St. Pantaleon 
 

Dauer: 
Kursgebühr: 

10 Abende, jeweils 90 Minuten 
140,00 € pro Person 

Anmeldung: VHS-St. Pantaleon,                         
0676-845500384 oder bei Kursbeginn 
 
 

Kursleitung: Team der Tanzschule Kraus 
Andrea und Dr. Helmut Kraus  
Mitglied im ADTV und VTÖ 
 
Wahlweise kann zusätzlich unser vhs-Kurs in Burghausen besucht werden. 
Beginn: Dienstag, 22. März 2022, 19:30 Uhr, KuMax - Gymnasium 

 
 

   www.tanzschule-kraus.com 

 

Endlich… wir trainieren wieder:  

 
 

Der Volleyballverein Funblocker St. Pantaleon startet 
wieder durch: 

Dienstags 

20:00 Uhr bis 22:00 Uhr 
Sporthalle Neue Mittelschule St. Pantaleon 

 
Für alle, die Volleyball schon kennen oder gerne mal ausprobieren 

möchten oder einfach nur Spaß an der Bewegung haben … 

Bei Interesse bitte kurz melden oder vorbeischauen: 

Gergely Kovacs 

0650 / 6851275 
 

 

 

Internal 

 
 

 

Kinderwaren 

BASAR 

im VS-Turnsaal/Eching 

 

 

Achtung geänderte Öffnungszeiten!! 

 

Freitag, 11. März 2022 

15.00 – 16.00 Uhr Verkauf für Schwangere mit Begleitperson 

16.00 – 18.30 Uhr regulärer Verkauf 

 

mit KAFFEE  und KUCHEN  

auch zum Mitnehmen! 

 
 

Warenannahme (Check-In):      Warenrückgabe (CheckOut): 

Donnerstag, 10.03.2022, 18.00 – 19.30 Uhr           Samstag, 12.03.2022, 09:00 – 10:00 Uhr 

 

 

Nähere Infos unter 0664/9260880 

oder unter www.easybasar.de 

oder auf 

 
Der Einlass zum Basar erfolgt nur unter Einhaltung der aktuell gültigen COVID-Regeln!  

ernten, was wir säen!

W I R

St ieglerS E I T 1 4 9 2

W I R  S U C H E N  F Ü R  E I F E R D I N G  ( O Ö )  E I N E N

Mitarbeiter in der Landwirtschaft (w/m/d)

• Sie s ind verantwor t l ich für  die  Durchführung al ler  anfal lenden landwir tschaf t l ichen Tätig -
kei ten der  Gutsver waltung.  Dies  umfasst  die  Betreuung des  Viehbestandes und die  Pf lege

und Bewir tschaf tung der  land-  und forstwir tschaf t l ichen Flächen.

• Sie kümmern s ich um die  Bedienung und Wartung der  landwir tschaf t l ichen Maschinen.

• Wenn Sie  gerne anpacken,  idealer weise  über e ine landwir tschaf t l iche Ausbi ldung ver fügen
und Ihnen Nachhalt igkeit  sowie natur verbundenes Arbeiten am Herzen l iegt ,  dann s ind Sie

bei  uns r icht ig !

• Sie s ind in dieser  Posi t ion f lexibel  hinsicht l ich Arbeitszei ten (auch an Wochenenden)  und
bringen eine große Port ion Begeisterung mit

Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung!
Tel .  Gutsverwal tung :  *43  ( 0 ) 664  6142446  

Mehr auf  s t iegl .at/wirst iegler

Das Entgelt der ausgeschriebenen Stellen orientiert sich am Kollektivvertrag. Bereitschaft zur Überzahlung ist - abhängig von Ihrer Qualifikation 
und Erfahrung - jedenfalls gegeben.


